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Editorial 

  Erster informeller Gipfel unter Vorsitz von Van 
Rompuy 

 Am 11. Februar trafen sich zum ersten Mal alle 27 EU-Staats- und 
Regierungschefs zu einem informellen Gipfel unter dem Vorsitz des 
Ständigen Ratspräsidenten Herman Van Rompuy. Der ehemalige belgi-
sche Ministerpräsident hatte die Wirtschaftsstrategie der EU für die 
nächsten zehn Jahre auf die Tagesordnung des Gipfels gesetzt. Van 
Rompuy erklärte, dass alle Mitgliedstaaten sich einig seien, sich auf 
einige quantifizierbare und an nationale Gegebenheiten angepasste 
Ziele zu konzentrieren. Die EU brauche eine Strategie, der sie auch 
wirklich folgen könnte, sagte Van Rompuy. Damit die EU mehr Gewicht 
erhalte, müssten die Mitgliedstaaten ihre makroökonomische Politik 
besser abstimmen. Zur Not müsse jeden Monat ein Gipfeltreffen statt-
finden, sagte Van Rompuy. 

DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben betonte vor dem Tref-
fen: „Die Wachstumsstrategie „Europa 2020“ erfordert einen engeren 
Schulterschluss zwischen Staats- und Regierungschefs und EU-
Kommission. Dieser dürfe aber nicht dirigistische Züge annehmen“, 
mahnt er. Zwar habe die Finanzmarktkrise „gezeigt, dass wir uns in 
Europa auf den verschiedenen Feldern der Wirtschaftspolitik besser 
abstimmen müssen“, sagte Wansleben. Allerdings dürfe „eine solche 
Abstimmung nicht Tür und Tor für Zentralisierung und dirigistische 
Eingriffe in Wirtschaft und Politik öffnen“.  

„Eine europäische Wirtschaftsregierung nach dem Motto 'Brüssel re-
giert, Berlin reagiert' kann nicht funktionieren“, betonte der DIHK-
Hauptgeschäftsführer. Anstelle einseitiger EU-Interventionen bedürfe 
es einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die die Mitgliedstaaten 
stärker in die Handlungsverantwortung nehme. Es gelte, die wirt-
schaftspolitischen Ziele gemeinsam zu definieren und klar zu verfolgen, 
beispielsweise auch über „Naming und Shaming“.  

Wansleben: „Für den Erfolg Europas ist entscheidend: Die Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union müssen sich künftig stärker als Anteilseig-
ner und weniger als Konsument der gemeinsamen EU-Politik begrei-
fen.“ Die Diskussion um „Wirtschaftsregierung und Sanktionen“ treibe 
die Staaten Europas aber eher auseinander, als dass eine gemeinsame 
Handlungsverantwortung entstehe.  

 

(ilk) 
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turperiode 2009 – 2014 abgeschlossen. Das Europäische Parlament 
hatte starken Druck auf die Europäische Kommission ausgeübt und 
angedroht, der neuen Kommission nicht zuzustimmen, wenn es nicht 
zusätzliche Rechte erhält. Barroso hat daraufhin der Vereinbarung 
zugestimmt. 

(Cl, WM) 

  

Erweiterung 

  Europäisches Parlament diskutiert den 
Fortschrittsbericht zum EU-Beitritt Kroatiens 
und der Türkei 

 Kroatien: 

Das Parlamentsplenum hat anlässlich seiner Diskussion über den Fort-
schrittsbericht der Europäischen Kommission zum EU-Beitritt Kroatiens 
eine Resolution verabschiedet, die ein positives Bild über den Verlauf 
der Beitrittsbemühungen zeigt. Die Resolution besagt (…) “dass die 
Verhandlungen mit Kroatien 2010 abgeschlossen werden könnten“. 
Dies wird auch durch den Spanischen Ratsvorsitz bestätigt, welcher 
einen Beitritt Kroatiens in die EU, in der zweiten Jahreshälfte 2011 für 
möglich hält. Der Umstand, dass Kroatien trotz Weltwirtschaftskrise in 
allen Verhandlungspunkten Fortschritte erzielt hat, wurde im Doku-
ment besonders positiv bewertet. Die Reformbemühungen sollten je-
doch vor allem in den Bereichen Justizwesen, öffentliche Verwaltung, 
Korruptions- und Kriminalitätsbekämpfung sowie der Förderung von 
Minderheitsrechten intensiviert werden. Das Europäische Parlament 
zeigte sich jedoch besorgt darüber, dass ein Beitritt in die EU nur von 
einem Drittel der kroatischen Bevölkerung befürwortet wird. Trotzdem 
betont es, dass Kroatiens Fortschritt (…) “in den meisten Bereichen ein 
hohes Maß an Angleichung an den gemeinschaftlichen Besitzstand 
erreicht hat.“  

 

Türkei: 

Auch der jährliche Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission 
über die Beitrittsfähigkeit der Türkei wurde in der Plenarsitzung disku-
tiert. Das Fazit einer Resolution bezüglich des Beitritts der Türkei fällt 
jedoch weniger positiv aus. Das Dokument besagt, (…) “dass 2009 im 
Bereich der politischen Reformen nur wenige konkrete Fortschritte 
erzielt worden sind“. Wesentliche Defizite bestehen vor allem noch im 
Bereich der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit sowie der Nulltole-
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ranz gegen Folter und der Korruptionsbekämpfung. Das Europäische 
Parlament fordert deshalb weitere Reformen auf den Gebieten der 
Verfassung, des Justiz- und des Wahlsystems. 

(WM) 

  

Recht 

  Auftragsdatenverarbeitung in Drittstaaten: 
Kommission ändert Standardvertragsklauseln 

 Für Unternehmen, die Daten in Drittstaaten wie die USA oder in Asien 
verarbeiten lassen, gibt es neue Standardvertragsklauseln zur Wahrung 
der EU-Datenschutzbestimmungen.  

Die Kommission hat am 05.02.2010 einen Beschluss zur Änderung der 
Standardvertragsklauseln hinsichtlich der Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern gefasst. Gemäß Art. 
25 der Datenschutzrichtlinie ist die Übermittlung personenbezogener 
Daten in ein Drittland nur zulässig, wenn dieses Drittland ein angemes-
senes Schutzniveau gewährleistet. Dies ist bei Staaten außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraumes nur in Argentinien, Schweiz, Kanada, 
Isle of Man, Jersey und Guernsey der Fall. Der Datentransfer in andere 
Staaten ist jedoch zulässig, wenn durch Vertragsklauseln ausreichende 
Garantien hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre, der Grundrechte 
und der Grundfreiheiten der Personen sowie hinsichtlich der Ausübung 
der damit verbundenen Rechte geboten werden. 

Die Standardvertragsklauseln wurden ursprünglich durch die 
Entscheidung 2002/16/EG der Kommission genehmigt. Die Änderung 
erfolgt unter Berücksichtigung der Ausweitung von Datenverarbei-
tungstätigkeiten und der gleichzeitigen Verwendung neuer Geschäfts-
modelle für die internationale Datenverarbeitung. Zukünftig muss ein 
Datenimporteur (Datenverarbeiter), der beabsichtigt, im Auftrag des in 
der EU ansässigen Datenexporteurs (für die Datenverarbeitung Verant-
wortlicher) durchzuführende Datenverarbeitungen an den Dritten wei-
terzugeben, vorher die schriftliche Zustimmung des Datenexporteurs 
einholen. Der Dritte (Unterauftragsverarbeiter) muss gemäß dieser 
schriftlichen Vereinbarung den gleichen Pflichten nachkommen, wie 
dies für den Datenimporteur selbst gemäß den Standardvertragsklau-
seln gilt, so dass der Importeur gegenüber dem Exporteur auch verant-
wortlich bleibt, wenn der Dritte seinen Pflichten nicht nachkommt. 
Bestehende Verträge bleiben aber bei unveränderter Fortführung der 
Übermittlung und der Datenverarbeitungstätigkeit weiterhin gültig. 

Ein Erfordernis besonderer Vertragsklauseln besteht insbesondere nicht 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0016:DE:HTML
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bei der Übermittlung personenbezogener Daten im Europäischen Wirt-
schaftsraum und an US-Unternehmen, die sich den Grundsätzen der 
„Safe-Harbour“-Regelung unterworfen haben. 

Die Kommission hat die Änderungen insbesondere unter Berücksichti-
gung der Empfehlungen aus dem Bericht über die Durchführung der 
Entscheidungen über Standardvertragsklauseln vorgenommen.  

Weitere Informationen finden Sie hier. 

(Cl, KM) 

  

  SWIFT-Abkommen scheitert an der Zustimmung 
im Europäischen Parlament 

Parlamentarier treten für  
höhere Datenschutzstandards 
ein 

Das Europäische Parlament hat am 11.02.2010 das Interimsabkommen 
der EU mit den USA zum Bankdatenaustausch ("Swift"  bzw. Terrorist 
Finance Tracking Programme (TFTP)-Abkommen) abgelehnt.  

Der Rat hatte im November 2009 ein Abkommen mit den USA ange-
nommen, nachdem europaweit von der Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication (SWIFT) gesammelte Bankdaten in 
die USA transferiert werden können. Das Abkommen gilt seit dem 1. 
Februar 2010, muss nun aber ausgesetzt und neu verhandelt werden. 
Die Parlamentarier begründeten fraktionsübergreifend ihre Ablehnung 
vor allem mit Datenschutzerwägungen. Kritisiert wurde vor allem, dass 
Grundprinzipien wie die Verhältnismäßigkeit und Zweckgebundenheit 
verletzt würden. Auch sei keine zeitliche Limitierung der Speicherung 
geregelt. Außerdem hätten Kunden europäischer Banken keinen effek-
tiven Rechtsschutz vor US-amerikanischen Gerichten. Notwendig sei 
auch eine präzise Definition des Begriffs „Terrorismus“. Eine Datenwei-
tergabe, die nur auf einem vagen Verdacht beruht, sei unzulässig. 

Seit Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon gilt die Grundrechtscharta 
der Europäischen Union auch für den Bereich der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Art. 16 AEUV und Art. 8 
der Grundrechtscharta gewähren auch ein Recht auf Schutz personen-
bezogener Daten. 

Die Kommissarin für Inneres Malmenström will nun mit den US-
Behörden Verhandlungsspielraum für ein neues langfristiges Abkom-
men sondieren. 

Weitere Informationen zur Parlamentsdebatte finden Sie hier. 

(Cl, Bö) 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/865&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=de
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/modelcontracts/sec_2006_95_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/130&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/mailing/file812.DOC
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-68675-039-02-07-902-20100209IPR68674-08-02-2010-2010-false/default_de.htm
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Umwelt 

  Neues EU-Bio-Logo ab Juli 2010 verpflichtend 

Siegel bekommt modernes 
Design - von deutschem  
Studenten entworfen 

Bereits seit Januar 2009 gelten neue EU-weite Regeln für die Produkti-
on, Kontrolle und Kennzeichnung von biologischen Erzeugnissen. Dies 
hatten die Agrarminister bereits 2007 in einer Ratsverordnung festge-
schrieben und damit die seit 1991 geltende Verordnung über biologi-
sche Landwirtschaft aufgehoben. 

Die Verordnung legt den Rahmen für alle Stufen der Produktion, des 
Vertriebs, der Kontrolle und Kennzeichnung von biologischen Produkten 
fest, die in der EU angeboten und gehandelt werden dürfen. So dürfen 
zum Beispiel Lebensmittel nur als „biologisch“ ausgezeichnet werden, 
wenn ihre landwirtschaftlichen Ingredienzien zu mindestens 95% bio-
logisch sind. Die Verwendung von genetisch veränderten Organismen 
(GVO) und von Produkten, die von GVOs hergestellt wurden, ist in der 
biologischen Produktion verboten.  

Anders als die übrigen Vorgaben gelten einige Regeln zur Kennzeich-
nung von biologischen Erzeugnissen erst ab 1. Juli 2010. Insbesondere 
wird von diesem Zeitpunkt an die Verwendung des EU-Bio-Logos für 
die Hersteller in der EU verpflichtend. Zurzeit ist biologischen Erzeu-
gern noch freigestellt, ob sie ihre Produkte mit dem EU-Logo auszeich-
nen möchten. Zukünftig müssen nun alle verpackten biologischen Er-
zeugnisse, die aus einem der 27 EU-Mitgliedstaaten stammen, die 
Kennzeichnungsstandards erfüllen und mit dem EU-Bio-Logo versehen 
sein. Freiwillig kann das Siegel auf unverpackten biologischen Erzeug-
nissen oder auf Produkten aus Drittländern angebracht werden. Wenn 
das EU-Bio-Logo verwendet wird, muss ab Juli 2010 auch der Erzeu-
gungsort der landwirtschaftlichen Zutaten angegeben werden. Neben 
dem EU-Logo dürfen weiterhin auch private, regionale oder nationale 
Kennzeichen auf den Bio-Erzeugnissen abgebildet werden.  

Zur Einführung der Verwendungspflicht wird auch das Layout des bis-
herigen EU-Bio-Logos verändert. Dazu hatte die Europäische Kommis-
sion im vergangenen Jahr einen Wettbewerb unter Design- und Kunst-
studenten in der EU veranstaltet. Sie sollten das alte Siegel – blauer 
Kreis in grünem Kreis mit einer Ähre und dem Hinweis „Biologische 
Landwirtschaft“ – durch ein ansprechendes und originelles Logo erset-
zen. Aus den mehr als 3400 eingereichten Vorschlägen wurde nun via 
Internet-Abstimmung der Entwurf des Düsseldorfer Studenten Dusan 
Milenkovic ausgewählt: ein stilisiertes Blatt aus weißen Sternen auf 
einem hellgrünen Hintergrund. Mehr über das neue EU-Bio-Logo sowie 
die biologische Landwirtschaft findet sich auf der Homepage der Euro-
päischen Kommission.  

(Gra) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:DE:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_de
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_de
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  Weitere Nachbesserungen bei der IVU-Richtlinie 
nötig 

Keine Ausnahmen durch die 
Hintertür! 

Der Vorschlag für die Richtlinie über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung – „IVU-
Richtlinie“) vom 21. Dezember 2007 wird voraussichtlich Ende Februar 
wieder auf der Tagesordnung des EU-Parlaments stehen. Damit beginnt 
die zweite Lesung, die sich aufgrund der anhaltenden Diskussionen 
zwischen EU-Kommission, Parlament, Rat, Umweltverbänden und der 
Wirtschaft erheblich verzögert hat. 

Die neue Richtlinie zielt auf die Vermeidung und Verminderung von 
Umweltverschmutzungen, die Industrieanlagen in Luft, Wasser und 
Boden verursachen, sowie die Vermeidung von Abfällen ab. Strengere 
Emissionsgrenzwerte auf Basis der besten verfügbaren Techniken (BVT) 
und eine bessere Überwachung sollen in Zukunft für eine Verringerung 
der Schadstoffbelastungen sorgen. Ziel ist es auch, eine einheitliche 
Genehmigung von Industrieanlagen zu gewährleisten. An die Öffent-
lichkeit gelangte ein konsolidierter Text mit Stand Oktober 2009. 

Konkret sind darin folgende Neuerungen vorgesehen: 

− Genehmigungsauflagen sind bislang auf die BVT „zu stützen“ (Art. 
9 Abs. 4 IVU-Richtlinie). Die technische Beschaffenheit der Anla-
ge, ihr geografischer Standort und die örtlichen Umweltbedingun-
gen sind dabei jedoch gleichrangig zu berücksichtigen (Art. 9 Abs. 
4 IVU-Richtlinie). Nach der neuen Regelung sollen nun Grenzwer-
te, die sich aus den BVT ergeben, vorrangig gelten und Standort-
faktoren nur ausnahmsweise berücksichtigt werden (Art. 15 Abs. 2 
u. 3). 

− Die Gründe für die Erteilung einer solchen Ausnahme müssen 
dann öffentlich bekannt gemacht werden (Art. 24 Abs. 2 lit. f). 

− Derzeit werden den Anlagenbetreibern weder Bodenschutzaufla-
gen gemacht noch Boden- und Grundwasserüberwachungen vor-
geschrieben. Die neue Richtlinie ändert dies: So muss der Betrei-
ber einer Anlage in Zukunft einen Bericht über den Ausgangszu-
stand von Boden und Grundwasser erstellen. Sollte sich der Zu-
stand bei endgültiger Einstellung der Tätigkeit verschlechtert ha-
ben, sorgt der Betreiber dafür den Ausgangszustand wiederherzu-
stellen (Art. 22 Abs. 2 u. 3). 

− Umweltinspektionen müssen in Zukunft bei Anlagen mit hohen 
Risiken mindestens alle zwölf Monate stattfinden (Art. 23 Abs. 4). 
Bislang hatten die nationalen Behörden bezüglich Umfang und 
Häufigkeit mehr Spielraum. 

− Berichte im Anschluss dieser Inspektionen müssen öffentlich ge-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0844:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0844:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0844:FIN:DE:PDF


 
06 | 9 
15.02.2010 

 

macht werden (Art. 23 Abs. 6). Dies war bislang nicht der Fall. 

− Auch die Berichterstattungspflichten der Betreiber waren bislang 
flexibel (Art. 14 IVU-RL). Die neue Richtlinie sieht nun eine jährli-
che Berichtspflicht vor (Art. 38 Nr. 2 i. V. m. Annex V Teil 3). 

− Feuerungsanlagen sind momentan ab 50 MW erfasst. In Zukunft 
wird dies in bestimmten Fällen bereits ab 20 MW der Fall sein 
(Anhang I, 1.4). 

− Zudem werden die Emissionsgrenzwerte für Abfallverbrennungs- 
und Großfeuerungsanlagen verschärft werden (Kapitel 3). 

− Letztlich wird noch die bereits jetzt praktizierte Zusammenarbeit 
von Kommission, Industrie und Umweltverbänden bei der Festle-
gung von BVT („Sevilla-Prozess“) in der Richtlinie festgeschrieben 
(Art. 13 Abs. 1). 

Den Vorstoß der EU-Kommission, die Genehmigungsanforderungen zu 
vereinheitlichen und das Schutzniveau anzuheben, wird von der Wirt-
schaft grundsätzlich unterstützt. Auch die verbindliche Einführung der 
BVT-Vorgaben findet Zustimmung. Nun darf es jedoch im weiteren 
Verfahren nicht zu Beschlüssen kommen, die u. a. die deutsche Wirt-
schaft einseitig belasten und – gewissermaßen durch die Hintertür – 
einzelnen Mitgliedstaaten Ausnahmen zubilligen. Um diese zu unter-
binden hat das EU-Parlament in erster Lesung Grenzwerte für Schad-
stoffemissionen gefordert, die keinesfalls überschritten werden dürfen 
– das sog. „Europäische Sicherheitsnetz“. Demnach dürften Anlagen nur 
dann eine Genehmigung erhalten, wenn sie weniger Schadstoffe aus-
stoßen, als das Sicherheitsnetz vorschreibt. Das Europäische Sicher-
heitsnetz würde – neben dem Gewinn für die Umwelt – Wettbewerbs-
verzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten vermeiden. Die Mehrzahl 
der Mitgliedstaaten im Rat besteht derzeit aber auf Flexibilität für die 
nationale Umsetzung durch ihre Behörden. Daher müssen die Umwelt-
minister aus Deutschland, Österreich, Irland und Frankreich weiterhin 
genau wie das Europäische Parlament auf Nachbesserungen dringen.  

(TO, Wus) 

  

  EU-Wasserrahmenrichtlinie: Stand der Umset-
zung in Deutschland 

Erreichung der Richtlinien-
ziele bis 2027 

Die Bundesregierung hat im Dezember 2009 eine Kleine Anfrage aus 
dem Deutschen Bundestag zum Stand der Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie beantwortet (Drucksache 17/360 vom 
22.12.2009). Darin setzt sie sich u. a. mit den Bewirtschaftungs- und 
Maßnahmenplänen, dem Grundwasser, den Kosten von Wasserdienst-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/003/1700360.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/003/1700360.pdf
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leistungen und den Umweltqualitätsnormen auseinander. 

Die Kleine Anfrage enthält Fragen und Antworten zu folgenden The-
men:  

I. Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne 

II. Grundwasser 

III. Deckung der Kosten von Wasserdienstleistungen 

IV. Fischwanderhilfen, Durchgängigkeit 

V. Grenzwerte/Umweltqualitätsnormen. 

Interessant ist die Frage I. 11, in der die geringe Zielerreichung nach 
der Wasserrahmenrichtlinie thematisiert wird. Die Bundesregierung 
lässt erkennen, dass sie die nach der Wasserrahmenrichtlinie zugelas-
senen Fristverlängerungen in Anspruch nehmen will. In ihrer Antwort 
auf die Frage I. 18 ergänzt sie, sie rechne damit, dass unter Berücksich-
tigung der verschiedenen Verlängerungs- und Ausnahmeregelungen der 
Wasserrahmenrichtlinie die Ziele bis 2027 erreicht werden können. 

Auch die Antworten auf die Fragen III. 25 und III. 27 sind interessant zu 
lesen: Zwischen Europäischer Kommission und Bundesregierung gibt es 
einen Konflikt über die Auslegung des Begriffs der „Wasserdienstleis-
tungen“. Die Bundesregierung steht auf dem Standpunkt, er umfasse 
die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. 

Schließlich erwähnt die Bundesregierung in V. 38, sie sei bemüht, die 
Verordnung über Umweltqualitätsnormen zur Umsetzung der Richtlinie 
2008/105/EG über Umweltqualitätsnormen in der Wasserpolitik und 
der Anhänge II und V der Wasserrahmenrichtlinie innerhalb der Umset-
zungsfrist (also bis 13. Juli 2010) fertigzustellen. 

Übrigens: Die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme sind 
auf der Website der Bundesanstalt für Gewässerkunde, 
www.wasserblick.net, erhältlich.  

(Wus) 

  

  EU-Parlament fordert mehr Engagement beim 
Klimaschutz 

Abgeordnete kritisieren  
Ergebnisse der Kopenhagen-
Konferenz 

In einer nicht rechtsverbindlichen Entschließung vom 10. Februar 2010 
äußert das Europäische Parlament Enttäuschung und Bedauern über 
den Ausgang der UN-Klimakonferenz. Im Dezember 2009 scheiterte in 
Kopenhagen der Versuch, ein verbindliches Abkommen zur weltweiten 
Reduktion von Treibhausgasemissionen auszuhandeln. Es kam nur zu 
einer Erklärung, in der die Staaten ihre geplanten Ziele und Aktivitäten 

http://www.wasserblick.net/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0019+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
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auf freiwilliger Basis ergänzen können. Die EU hat hierbei bereits ihr 
einseitiges Minderungsziel von minus 20 % Treibhausgasemissionen bis 
2020 gegenüber 1990 wiederholt und erneut angeboten, das Redukti-
onsziel auf minus 30 % zu verschärfen, wenn andere Industrieländer 
vergleichbare Minderungsziele zusagen. 

Die Mehrheit der Parlamentarier fordert die Europäische Kommission 
nun explizit auf, einen Vorschlag zu erarbeiten, mit dem die EU für 
2020 ein einseitiges Minderungsziel von „mehr als 20%“ festlegt und 
damit über ihre bisherige Verpflichtung hinausgeht. Für eine konkrete 
Festlegung auf die umstrittene Zielgröße von 30% CO2-Verringerung 
gab es im Plenum hingegen keine Mehrheit. Nach dem Willen der 
Volksvertreter soll die EU nun eine neue „Klimaschutz-Diplomatie“ 
schaffen und in allen Verhandlungen mit anderen Staaten eine kohä-
rente Strategie verfolgen, um ein „Bündnis der Verantwortung“ zu 
schmieden – mit dem Ziel, andere Industrieländer zur Zusage ambitio-
nierterer Minderungsziele zu bewegen.  

Insbesondere die USA und China werden aufgefordert, verbindliche 
Verpflichtungen beim Klimaschutz einzugehen. Und die EU müsse künf-
tig in internationalen Verhandlungen „mit einer Stimme sprechen“, 
denn sie war – so das Urteil des Parlaments – in Kopenhagen nicht in 
der Lage, eine Führungsrolle einzunehmen. Hinsichtlich der Finanzie-
rung von Klimaschutzmaßnahmen in und außerhalb der EU verlangen 
die Parlamentarier zudem, dass die Bereitstellung ausreichender Mittel 
im Rahmen der anstehenden Überprüfung des EU-Haushalts gesichert 
wird. Schließlich wollen sie, dass Europa sich zusätzlich zu den Zielen 
bei den Treibhausgasemissionen und den erneuerbaren Energien auch 
ein „ehrgeiziges und verbindliches Energiesparziel“ gibt.  

Berechtigt ist nach Ansicht des DIHK die Forderung nach einer „Klima-
schutz-Diplomatie“ der EU, die mit einer Stimme spricht. Überzeugend 
für andere Industriestaaten, Entwicklungs- und Schwellenländer sind 
jedoch nur Minderungszusagen, die sich nicht negativ auf die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen auswirken. Daher kann die Rolle der 
EU als Motor des Klimaschutzes nicht darin bestehen, einseitig immer 
höhere Minderungszusagen zu geben. Es kommt vielmehr darauf an, 
zunächst das Nebeneinander bestehender Klimaschutzinstrumente in 
der EU auf seine Effizienz zu prüfen und dann unter Berücksichtigung 
eines optimierten Instrumentariums Minderungsziele zu setzen, die die 
Beeinträchtigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit vermeiden. 
Ein vorschnelles einseitiges Heraufsetzen auf minus 30 % hätte daher 
den internationalen Klimaschutz nicht vorangebracht und sich negativ 
auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU ausgewirkt.  

Noch viel zu wenig wird zudem in der EU-Klimapolitik berücksichtigt, 
dass Klimaschutzmaßnahmen außerhalb der EU in den meisten Fällen 
die gleiche Wirkung zu wesentlich geringeren Kosten zeigen. Die EU 
sollte daher konkrete längerfristige Finanzierungszusagen geben, so-
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weit die Märkte in den geförderten Ländern für Güter und Dienstleis-
tungen offen sind und diese sich zu einer nachprüfbaren Dokumentati-
on der Mittelverwendung verpflichten. Gleichzeitig muss die Anerken-
nung internationaler Klimaschutzprojekte vereinfacht werden, um 
Investoren stärker für die konkrete Umsetzung von Klimaschutzpartner-
schaften zu interessieren. 

(Gra, DK) 

  

Regionalpolitik 

  Ausschuss der Regionen erstmals mit Präsidentin 
an der Spitze 

Mutigere und ausdauerndere 
Politik angekündigt 

Die Italienerin Mercedes Bresso (Region Piemont) ist zur neuen Präsi-
dentin des Ausschusses der Regionen (AdR) gewählt worden. Der AdR 
ist die Vertretung von mehr als 340 Regionen und Städten in Europa 
und muss von EU-Kommission, Europäischem Parlament und EU-
Ministerrat vor Entscheidungen in allen für Städte und Regionen rele-
vanten Fragen angehört werden. In ihrer Antrittsrede kündigte die 
Sozialistin Bresso an: „Die Institutionendebatte ist abgeschlossen. Nun 
ist es an der Zeit, den Vertrag von Lissabon umzusetzen. Wir werden 
uns künftig nicht mehr mit der bloßen Forderung nach Einbindung der 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zufrieden geben. Wir 
werden nicht den Ja-Sager geben. Wir werden uns mit konkreten Vor-
schlägen in die politische Debatte einbringen und nötigenfalls auch vor 
politischen Kontroversen nicht zurückschrecken." 

Zudem kündigte Bresso an, dass der AdR sich nach Kräften für die Um-
setzung der mit dem Vertrag von Lissabon neu geschaffenen Bürgerini-
tiative einsetzen werde. "Aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrungen 
mit Bürgerinitiativen in den EU-Mitgliedstaaten, werden die Regionen 
und Städte eine wichtige Rolle bei der Lancierung, der Koordinierung 
und der Unterstützung europäischer Bürgerinitiativen spielen können. 
So wird Europa transparenter, demokratischer und vielfältiger". 

Als Prioritäten ihrer Präsidentschaft nannte Bresso u. a. die Eindäm-
mung des Klimawandels, die Lancierung einer überarbeiteten Lissabon-
Strategie, die Verbesserung der EU-Kohäsionspolitik, die Erarbeitung 
einer europäischen Strategie für Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse sowie die wirksame Umsetzung des neuen Rechtsinstruments 
des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ). 
Nach einer Vereinbarung der Sozial- und Christdemokraten wird Bresso 
ihr Amt nach der ersten Hälfte der neuen Legislaturperiode 2012 an  

http://www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?contentid=6f8b3805-4d8d-4165-a428-60b0f11eb58a
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=cdd1e5b8-1848-4a95-8e1f-a0999c9ae7a1
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den ebenfalls neu gewählten ersten Vizepräsidenten des AdR, den spa-
nischen Christdemokraten Ramón Luis Valcárel Siso, abgeben. 

(Ge) 

  

  EU-Förderung des sozialen Wohnungsbaus bald 
in allen Staaten 

Parlament stimmt Änderung 
der EFRE-Verordnung zu 

Das EU-Parlament hat einer Änderung der Vergaberegeln des Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwicklung zugestimmt, durch die zukünf-
tig der soziale Wohnungsbau in allen Mitgliedstaaten gefördert werden 
kann. Bisher waren EU-Förderungen für soziale Wohnungsbauvorhaben 
und Renovierungen nur in den neuen Mitgliedstaaten möglich. Durch 
die geänderte Verordnung werden nun Mittel für arme Bevölkerungs-
gruppen im städtischen wie auch im ländlichen Raum aller EU-
Mitgliedstaaten bereitgestellt, um bestehende Wohnungen entweder 
zu renovieren oder sie durch neue zu ersetzen. 

(Ge) 

  

Termine 2010 

  Sitzungen der EU-Institutionen 

 15.- 19. Feb.    Agenda zu den Sitzungen der EU-Institutionen 

15. - 19. Feb. Wahlkreiswoche des EP 

01. Jan - 30. Juni Spanische EU-Ratspräsidentschaft 

  

  "Unternehmen Europa": Veranstaltungen der 
IHK-Organisation 

 18. Februar IHK München: „Lieferantenforum Österreich“ 
Ansprechpartnerin: Sabine Kühnert, Tel.: 089 5116-645 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0012+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0012+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.dihk.de/inhalt/themen/international_neu/europa/agenda.pdf
http://www.eu2010.es/en/index.html?idioma=en
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22. Februar IHK Südwestsachsen Chemnitz-Plauen-Zwickau: Ver-
  anstaltungsort Chemnitz: „Beratungstag Norwegen“ 
Ansprechpartnerin: Birgit Voigt, Tel.: 0371 6900-1242 

 

22. Februar IHK Südwestsachsen Chemnitz-Plauen-Zwickau: Ver-
  anstaltungsort Chemnitz: „Beratungstag Schweden“ 
Ansprechpartnerin: Birgit Voigt, Tel.: 0371 6900-1242 

 

23. Februar IHK München: „Verkaufserfolg in Frankreich“ 
Ansprechpartnerin: Alisia Rössler, Tel.: 089 5116-209 

 

25. Februar  IHK Südlicher Oberrhein / Freiburg: „Wachstumsmarkt 
  Italien: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz“  
Ansprechpartnerin: Petra Steck-Brill, Tel.: 07821 2703-690 
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